
 

 

 
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5: Änderung von 

§ 4 Abs. 3 der Satzung über die Aufhebung des 

bestehenden genehmigten Kapitals I sowie über die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 

mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

für Spitzenbeträge und entsprechende 

Satzungsänderung 

 
  

 

Aktuelle Fassung von § 4 Abs. 3 der Satzung Beschlussvorschlag zur Änderung von § 4 Abs. 3 

der Satzung 

 

§ 4 Abs. 3 (Einteilung und Höhe des 

Grundkapitals) 

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 

bis zum 18. Mai 2026 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 19.000.000,00 zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären 

ein Bezugsrecht einzuräumen. 

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von 

dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 

Die Ausgabe von neuen Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts darf nach dieser Ermächtigung 

nur erfolgen, wenn auf die Summe dieser neuen 

Aktien rechnerisch nicht mehr als 10 % des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Ermächtigung durch Eintragung der 

Satzungsänderung im Handelsregister oder – falls 

der nachfolgende Wert geringer ist – zum Zeitpunkt 

der Ausnutzung dieser Ermächtigung entfällt. 

Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

bis zu ihrer Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der 

 

§ 4 Abs. 3 (Einteilung und Höhe des 

Grundkapitals) 

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 

bis zum 12. Mai 2031 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den 

Namen lautender Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um 

bis zu insgesamt EUR 16.767.000,00 zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Dabei ist 

den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. 

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von 

dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 

Die Ausgabe von neuen Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts darf nach dieser Ermächtigung 

nur erfolgen, wenn auf die Summe dieser neuen 

Aktien rechnerisch nicht mehr als 10 % des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Ermächtigung durch 

Eintragung der Satzungsänderung im 

Handelsregister oder – falls der nachfolgende 

Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung 

dieser Ermächtigung entfällt. Sofern während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer 

Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 



 

 

Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die 

den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen 

oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und 

dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist 

dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze 

anzurechnen. 

 

Die neuen Aktien können auch von durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach 

§  53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). 

 

Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren 

Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des 

Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien 

der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die 

vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 

 

Die neuen Aktien können auch von durch den 

Vorstand bestimmten Kredit- oder 

Wertpapierinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 

1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 

Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht). 

 

Über den Inhalt der Aktienrechte und die 

weiteren Bedingungen der Aktienausgabe 

einschließlich des Ausgabebetrags entscheidet 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
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